Tarifvertrag zur Überleitung 
der Ärztinnen und Ärzte an der Charité 

(TVÜ-Ärzte-Charité)

Zwischen der

Charité- Universitätsmedizin Berlin,
vertreten durch den Vorstand

und dem

Marburger Bund Landesverband Berlin Brandenburg,
vertreten durch den Vorstand

wird folgende Überleitung vereinbart: 

§ 1 
Überleitung

Die von § 1 TV-Ärzte Charité erfassten Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und nichtärztlichen Wissenschaftler werden zum 1. Juli 2007 gemäß den nachfolgenden Regelungen in den TV-Ärzte Charité übergeleitet.

Protokollerklärung zu § 1 Absatz 1: 

1Die in diesem Tarifvertrag verwendete Bezeichnung „Ärzte“ umfasst auch Ärztinnen, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Tierärztinnen und Tierärzte. 2Er umfasst auch nichtärztliche Wissenschaftlerinnen und nichtärztliche Wissenschaftler, es sei denn, dass diese gesondert im Tarifvertrag erwähnt sind. 
§ 2 
Ersetzung bisheriger Tarifverträge 

(1)
Durch diesen Tarifvertrag und den TV-Ärzte Charité werden die in den Anlagen aufgeführten Tarifverträge ersetzt. 


(2) 
Im Übrigen werden solche Tarifvertragsregelungen mit Wirkung zum 1. Juli 2007 ersetzt, die 

· materiell in Widerspruch zu Regelungen des TV-Ärzte Charité beziehungsweise dieses Tarifvertrages stehen, 

· einen Regelungsinhalt haben, der nach dem Willen der Tarifvertragsparteien durch den TV-Ärzte Charité beziehungsweise diesen Tarifvertrag ersetzt oder aufgehoben worden ist, oder

· zusammen mit dem TV-Ärzte Charité beziehungsweise diesem Tarifvertrag zu Doppelleistungen führen würden.

§ 3 
Fortgeltung von Tarifverträgen
(1)
Durch diesen Tarifvertrag und den TV-Ärzte Charité gelten die in der Anlage C aufgeführten Tarifverträge fort. 
§ 4 
Eingruppierung 

Für die Eingruppierung der Ärzte ab 1. Juli 2007 gilt die Entgeltordnung gemäß § 12 TV-Ärzte Charité.

§ 5 
Stufenzuordnung

1Die Ärzte werden derjenigen Stufe der Entgeltgruppe (§ 12 TV-Ärzte Charité) zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle für Ärzte bereits seit Beginn ihrer Zugehörigkeit zu der für sie maßgebenden Entgeltgruppe gegolten hätte. 2Für die Stufenfindung bei der Überleitung zählen die Zeiten im jetzigen Arbeitsverhältnis zu demselben Arbeitgeber. 3Für die Berücksichtigung von Vorzeiten ärztlicher Tätigkeit bei der Stufenfindung gilt § 16 Absatz 2 TV-Ärzte.

Protokollerklärung:

1Ärzte, die am 29. März 2007 die Bezeichnung "Oberarzt" führten, ohne die Voraussetzungen für eine Eingruppierung als Oberarzt nach § 12 TV-Ärzte Charité zu erfüllen, behalten die Berechtigung zur Führung ihrer bisherigen Bezeichnung. 2Eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe Ä 3 ist hiermit nicht verbunden.

§ 6 
Vergleichsentgelt, Besitzstand

(1) 
1Zur Feststellung des Besitzstandes wird ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage des im Juni 2007 gezahlten Gehaltes gebildet, welches sich aus Grundvergütung, Ortszuschlag der Stufe 1 oder 2, allgemeiner Zulage sowie Arztzulage gemäß § 8 Vorschalttarifvertrag Marburger Bund (VTV) zusammensetzt. 2Für Ärzte, die gemäß § 11 Abs. 1 i.V.m. Protokollnotiz a) VTV einen Anspruch auf eine Einmalzahlung haben, erhöht sich das Vergleichsentgelt um den auf den Monat Juni 2007 (1/6) entfallenden Anteil. 

(2) 
Ist das Vergleichsentgelt höher als das maßgebliche Tabellenentgelt, wird das Vergleichsentgelt solange gezahlt, bis das Tabellenentgelt das Vergleichsentgelt erreicht.
(3)
Ärzte, die im Juli 2007 bei Fortgeltung des bisherigen Rechts (BAT/BAT-O) die Grundvergütung der nächst höheren Lebensaltersstufe erhalten hätten, werden für die Bemessung des Vergleichsentgelts so behandelt, als wäre der Stufenaufstieg bereits im Juni 2007 erfolgt.
(4)
Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines entsprechenden Vollzeitbeschäftigten bestimmt.
Protokollerklärung zu § 6 Absatz 4:

1Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden Vollzeitbeschäftigten ermittelt; sodann wird nach der Stufenzuordnung das zustehende Entgelt zeitanteilig berechnet. 


§ 7 
Altersteilzeitbeschäftigte Ärzte

Im Übrigen gelten für Ärzte im Sinne des Geltungsbereiches dieses Tarifvertrages und bis zu einer eigenen tariflichen Regelung zwischen den Tarifvertragsparteien, die Regelungen des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998 in der jeweils für die Charité geltenden Fassung.

§ 8 Kinderbezogene Besitzstandszulage

 (1) 1Für im Oktober 2006 zu berücksichtigende Kinder werden die kinderbezogenen Entgeltbestandteile des BAT‑O in der für Oktober 2006 zustehenden Höhe als Kinderbezogene Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für diese Kinder Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) ununterbrochen gezahlt wird oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde. 2Die Kinderbezogene Besitzstandszulage entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem einer anderen Person, die im öffentlichen Dienst steht oder auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, für ein Kind, für welches die Besitzstandszulage gewährt wird, das Kindergeld gezahlt wird; die Änderung der Kindergeldberechtigung hat der Arzt dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 3Unterbrechungen wegen der Ableistung von Grundwehrdienst, Zivildienst oder Wehrübungen sowie die Ableistung eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres sind unschädlich; soweit die unschädliche Unterbrechung bereits im Monat Oktober 2006 vorliegt, wird die Besitzstandszulage ab dem Zeitpunkt des Wiederauflebens der Kindergeldzahlung gewährt.

 (2) 1§ 24 Abs. 2 TV-Ärzte Charité ist anzuwenden. 2 Die Besitzstandszulage nach Abs. 1 Satz 1 verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz. 3Ansprüche nach Absatz 1 können für Kinder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr durch Vereinbarung mit dem Arzt abgefunden werden.

 (3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für zwischen dem 1. November 2006 und dem 31. Dezember 2006 geborene Kinder der übergeleiteten Ärzte.

§ 9 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
(1) 1Bei Ärzten, für die bis zum 31. Oktober 2006 § 71 BAT/BAT-O gegolten hat und die nicht in der privaten Krankenkasse versichert sind, wird abweichend von § 22 Abs.2 TV-Ärzte Charité für die Dauer des über den 31. Oktober 2006 hinaus ununterbrochenen fortbestehende Arbeitsverhältnisses der Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem festgesetzten Nettokrankengeld oder der entsprechenden gesetzlichen Nettoleistung und dem Nettoentgelt (§ 22 Abs. 2 Satz 2 und 3 TV-Ärzte Charité) gezahlt. 2Nettokrankengeld ist das um die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung reduzierte Krankengeld. 3Bei Ärzten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder die von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit sind, werden bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses diejenigen Leistungen zugrunde gelegt, die ihnen als Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenkasse zustünden.

(2) 1Ärzte im Sinne des Absatzes 1 erhalten längstens bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn ihrer über den 31. Oktober 2006 hinaus ununterbrochenen Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit oder Arbeitsverhinderung infolge einer Maßnahme einer medizinischen Vorsorgen oder Rehabilitation ihr Entgelt nach § 21 TV-Ärzte Charité fortgezahlt. 2Tritt nach dem 1. November 2006 Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit ein, werden die Zeiten der Entgeltfortzahlung nach Satz 1 auf die Fristen gemäß § 22 TV-Ärzte Charité angerechnet.

(3) 1Bei Ärzten, für die bis zum 31. Oktober 2006 § 71 BAT/BAT-O gegolten hat und die in der privaten Krankenversicherung versichert sind, wird anstelle des Krankengeldzuschusses nach § 22 Abs. 2 und 3 TV-Ärzte Charité für die Dauer des über den 31.Oktober 2006 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses das Entgelt nach § 21TV-Ärzte Charité bis zur Dauer von 26 Wochen gezahlt. 2§ 22 Abs. 4 TV-Ärzte Charité findet auf die Entgeltfortzahlung nach Satz 1 entsprechende Anwendung. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auf Antrag entsprechend für bisher unter § 71 BAT/BAT-O fallende Ärzte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und am 30. Juni 2007 (Stichtag) einen Anspruch auf Krankengeld erst ab der 27. Woche der Arbeitsunfähigkeit hatten; der Antrag ist bis zum 31. Dezember 2007 zu stellen. 
Protokollerklärung zu § 9 

1Ansprüche aufgrund von Regelungen für die Gewährung von Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Krankheitsfall bleiben für übergeleitete Ärzte, die am 31.Oktober 2006 noch Anspruch auf Beihilfe haben, unberührt. 2Änderungen von Beihilfevorschriften für Beamte kommen zur Anwendung, soweit auf Landes- bzw. Bundesvorschriften Bezug genommen wird.
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